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Satzung 
über die Abfallentsorgung 

in der Stadt Meschede 
vom 04.06.2007 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. l, S. 2705 ff.), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 
19.06.2002 (BGBl. l 2002, S. 1938 ff.) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. l, S. 602), - alle Vorschriften in der jeweils 
gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Meschede in seiner Sitzung vom 31.05.2007 folgende Satzung 
beschlossen:   
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Sat-

zung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen 

sind: 
 
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen. 
2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung 

von Abfällen. 
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtli-

chen Gegebenheiten erforderlich ist. 
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen 

Grundstücken im Stadtgebiet.  
 

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird 
vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.  
 

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 Dritter bedienen (§ 16 
KrW-/AbfG). 

 
§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 
 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der Abfälle zu 

den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Kreises, wo sie sortiert, verwertet 
oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden getrennt eingesammelt 
und befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden können. 

 
(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen Abfallentsorgungsein-

richtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:   
 

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll. 
 

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthal-
tenen biologisch abbaubaren nativ- und derivativ-organischen Abfallanteile zu verstehen, wie 
z.B. Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasen-
schnitt und sonstige Gartenabfälle.   

 
3. Annahme von Strauch- und Baumastschnitt, wenn diese Stoffe aufgrund ihres Umfanges, ihres 

Gewichtes oder ihrer Menge nicht in die für Bioabfälle zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt 
werden können.  

 



4. Einsammeln und Befördern von Papier/Pappe/Kartonagen, soweit es sich nicht um Einweg-
Verkaufsverpackungen aus diesen Stoffen handelt. 

 
5. Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen/Sperrmüll gemäß der Definition in § 15 die-

ser Satzung. 
 

6. Annahme von Metallabfällen nach § 16 dieser Satzung. 
 

7. Einsammeln bzw. Annahme und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem  
ElektroG und § 15 Abs. 4 dieser Satzung. 

 
8. Annahme und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mittels Schadstoffmobilen. 

 
9. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 

 
10. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben.  

 
Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Abfallentsor-
gung mit Abfallgefäßen (Restmüll-, Bioabfall- und Papier-/Pappe-/Kartonagengefäße), durch grund-
stücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Sperrmüll, große Elektro- und Elektronik-Altgeräte), 
sowie durch eine getrennte Annahme von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstückbezoge-
nen Abfallentsorgung (Container für kleine Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Metallschrott, Grün-
schnittcontainer). Schadstoffhaltige Abfälle werden durch das Schadstoffmobil an verschiedenen Hal-
testellen im Stadtgebiet entgegengenommen. Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4 und 10–16 
dieser Satzung geregelt.     

 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pa-

pier/Pappe/Kartonagen, Kunststoffen und Verbundstoffen sowie die Annahme von Glas erfolgt im 
Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen Systems nach § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung.  

 
§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 
 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß § 15 Abs. 3 KrW-/AbfG mit Zustimmung 

der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 

1. Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW/AbfG einer Rücknahmepflicht un-
terliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen 
und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme 
mitwirkt (§ 15 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG).  
Ein solcher Ausschluss kommt insbesondere im Rahmen des DSD nach § 6 Abs. 3 VepackV in 
Betracht. 

 
2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbeson-

dere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit 
nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt 
werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den 
Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten ge-
währleistet ist (§ 15 Abs. 3 Satz 2 KrW-/AbfG). Diese Abfälle sind in der als Anlage 1 zu dieser 
Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen Behörde wider-

rufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§15 Abs. 3 Satz 3 KrW-
/AbfG). 

 
(3) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-

tungen ausgeschlossen, soweit Dritten (§ 16 Abs.2 KrW-/AbfG), Verbänden (§17 Abs. 3 KrW-/AbfG) 
oder Einrichtungen (§18 Abs. 2 KrW-/AbfG) Pflichten zur Entsorgung von Abfällen übertragen wor-
den sind. 

 



(4) Für die Entsorgung von gewerblichen Altpapiermengen sind private Entsorgungsunternehmen zu 
beauftragen. Ausnahmen können nur dann gemacht werden, wenn sich die gewerblichen Altpapier-
mengen mit den privathaushaltsüblichen Mengen vergleichen lassen und das Grundstück in vollem 
Umfang an das städtische Abfallentsorgungssystem angeschlossen ist. 

 
§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 
 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung 

des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 
Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG) werden von der Stadt mit mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dies 
gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit 
sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können.     

 
(2) Gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG  dürfen nur zu den im Abfallkalender der Stadt 

bekannt gegebenen Terminen und Annahmezeiten an den Schadstoffmobilen angeliefert werden. 
Die Standorte der Schadstoffmobile werden ebenfalls im Abfallkalender der Stadt bekannt gegeben. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 

dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstücks an die kommunale Ab-
fallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht).  

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im Rahmen der 

§§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden 
Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht).  

 
§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist verpflichtet, sein Grundstück 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstücks 
als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf einem an die 
kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 
die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur 
Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlas-
sen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-
/AbfG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebens-
führung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen 
sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten 
Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 

Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben gleicherma-
ßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewer-
beabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-
Restmülltonne zu benutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV Siedlungsab-
fälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallver-
zeichnis-Verordnung aufgeführt sind,  insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen 
aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind so-
wie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die 

anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmüll-
tonne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungs-



abfällen ist auf Antrag möglich.  
 

§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung ausgeschlossen sind;  
 

- soweit Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten zur Verwertung oder Beseitigung von 
Abfällen nach §§ 16 Abs. 2, 17 Abs. 3, 18 Abs. 3 KrW/-AbfG übertragen worden sind (§ 13 Abs. 2 
KrW-/AbfG); 
 

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 
KrW-/AbfG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
KrW-/AbfG); 

 
- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 25 KrW-/AbfG freiwillig zurückge-

nommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein Freistellungs- oder 
Feststellungsbescheid nach § 25 Abs. 3 oder Abs. 6 KrW/AbfG erteilt worden ist (§ 13 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1a Krw-/AbfG); 

 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG sind, durch gemeinnüt-

zige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden 
- (§13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrW-/AbfG);  

 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW/AbfG sind, durch gewerbliche 

Sammlungen einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit dies 
der Stadt/dem Kreis nachgewiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche Interessen entge-
genstehen (§ 13 Abs. 3  Satz 1 Nr. 3 KrW-/AbfG). 

 
§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei 

Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtige nachweist, dass er in der Lage ist, Abfälle zur Verwertung 
auf dem an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossenen Grundstück ordnungs-
gemäß und schadlos im Sinne des § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG zu verwerten (Eigenverwertung). Eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioabfallgefäß besteht für Ferienhäuser, die 
nicht als Dauerwohnsitz genutzt werden sowie dann, wenn der Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtige nachvollziehbar und schlüssig darlegt, dass er nicht nur willens, sondern auch fachlich und 
technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsge-
mäß und schadlos i.S.d. § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), 
nicht entsteht. Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang ge-
mäß § 13 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrW-/AbfG besteht.   

 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 

Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt 
werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er die bei ihm anfallenden Abfälle 
zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentli-
chen Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der 
Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG be-
steht.   

 



§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser Sat-
zung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns 
oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Hochsauerlandkreis in ihrer je-
weils gültigen Fassung zu der vom Kreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallent-
sorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder 
Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, La-
gerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder 
befördern zu lassen. 
 
 

§ 10 
Abfallbehälter 

 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Abfallbe-

hälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten 
sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:   

 
Für Restmüll Behälter mit einem Volumen von 1100, 240, 120, 80 Litern.  
Für Biomüll Behälter mit einem Volumen von 240, 120, 80 Litern.  
Für Papier/Pappe/Kartonagen Behälter mit einem Volumen von 1100, 240 Litern.  
Für Leichtverpackungen Behälter mit einem Volumen von 1100, 240 Litern. 

 
§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
 
(1) Jedes Grundstück erhält mindestens je einen Behälter für Restmüll, Biomüll, Pa-

pier/Pappe/Kartonagen und Leichtverpackungen. Wenn festgestellt wird, dass die angeforderten Ab-
fallbehälter nicht ausreichen, hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung weiterer Behälter zu 
dulden.  

 
(2) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird der 

Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung der Angaben von Grundstücksei-
gentümern bzw. Abfallbesitzern ermittelt. Wenn festgestellt wird, dass die angeforderten Abfallbe-
hälter nicht ausreichen, hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung weiterer Behälter zu dulden.  

 
(3) Ein Wechsel des/der Abfallbehälter auf Wunsch des Grundstückseigentümers kann zum 01. April und 

zum 01. Oktober eines Jahres erfolgen. Mit Zustimmung der Stadt kann ein Wechsel jederzeit erfol-
gen. 

 
(4) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Her-

kunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird 
der sich nach § 11 Abs. 1 berechnete Behälterbedarf zu dem nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu 
stellende Behälterbedarf hinzugerechnet.   

 
§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 
 
(1) Für die Abfallbehälter ist auf dem zu entsorgenden Grundstück ein Standplatz einzurichten.  
 
(2) Die zu leerenden Abfallbehälter, sperrige Abfälle sowie große Elektro- und Elektronik- Altgeräte sind 

so an der Straße oder unmittelbar an deren Grenze aufzustellen oder zu lagern, dass vorübergehen-
de Personen oder der Straßenverkehr nicht mehr als nach den  örtlichen Verhältnissen unvermeidbar 
behindert oder gefährdet werden. 

 
(3) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich wieder von den öffentlichen Verkehrsflä-



chen zu entfernen. 
 
(4) Wenn das Sammelfahrzeug aus technischen, verkehrlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen oder sonsti-

gen Gründen an einzelnen Grundstücken nicht unmittelbar vorfahren bzw. die Leerung nicht unmit-
telbar vornehmen kann, so kann die Stadt den Aufstellungsort der Abfallbehälter, sowie den Be-
reitstellungsort für sperrige Abfälle, große Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmen. 

 
§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 
 
(1) Die Abfallbehälter (für Rest- und Biomüll und Papier/Pappe/Kartonagen) werden von der Stadt ge-

stellt und unterhalten.  
 
(2) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zu-

gänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(3) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der 

Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft, in ihnen verdichtet oder 
verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu 
füllen. Aus Gründen der Hygiene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in einem Restmüllge-
fäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich nach verwertbaren Abfällen durchzusortieren oder zu 
durchsuchen. 

 
(4) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das Sammel-

fahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter 
gefüllt werden.  

 
(5) Die Abfälle müssen in die Abfallbehälter entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. 

Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbe-
hälter gelegt werden.  

 
(6) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 

durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

 
(7) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle nach Restmüll, Bioabfällen, Papier/Pappe/Kartonagen, 

Altglas, Dosenschrott/Kunststoffe/Verbundstoffe, sperrigen Abfallgegenständen, Metallschrott, E-
lektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Schadstoffen getrennt zu halten und wie folgt zu entsorgen 
bzw. zur Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die Stadt bereitzustellen: 

 
1. Restmüll, Biomüll und Papier/Pappe/Kartonagen sind in den jeweils dafür bestimmten Behälter 

einzufüllen und zur Abfuhr bereitzustellen. 
 

2. Glas ist sortiert nach Weiß-,  Braun- und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer unter 
Beachtung der Ruhezeiten einzufüllen.  
Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Glas nur werktags in der Zeit  
von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden.    

 
3. Dosenschrott, Kunststoffe, Verbundstoffe (insbesondere Einwegverkaufsverpackungen aus die-

sen Materialien) sind in den Behälter mit dem gelben Deckel einzufüllen und zur Abfuhr bereit-
zustellen. 

 
4. Sperrige Abfallgegenstände sind zu den angemeldeten und vom Entsorgungsunternehmen bes-

tätigten Terminen zur Abholung bereitzustellen. 
 

5. Gegenstände aus Metall sind zum Integrierten Baubetriebshof nach Enste zu bringen. 
 

6. Elektro- und Elektronikgroßgeräte sind zu den angemeldeten und im jährlich erscheinenden Ab-
fallkalender aufgeführten Terminen zur Abholung bereitzustellen. Elektro- und Elektronikklein
geräte sind zum Integrierten Baubetriebshof nach Enste zu bringen. 



 
7. Schadstoffe sind nur zu den im jährlich erscheinenden Abfallkalender bekannt gegebenen Ter-

minen und Annahmezeiten an den Schadstoffmobilen abzugeben.  
 

8. Strauch- und  Baumastschnitt kann an den im Abfallkalender genannten Annahmestellen abge-
geben werden, wenn er aufgrund seiner Menge, seines Umfanges oder seines Gewichtes nicht 
in die für Bioabfälle zugelassenen Behälter eingefüllt werden kann. 

 
§ 14 

Häufigkeit der Leerung 
 
Die Abfallbehälter werden vorbehaltlich von Sonderregelungen im Abfallkalender der Stadt grundsätzlich 
wie folgt entleert: 
 
80 l, 120 l u. 240 l Restmüllbehälter im Vier-Wochen-Turnus, 1.100 l Restmüllbehälter wöchentlich 
Biomüllbehälter im Zwei-Wochen-Turnus 
Papier/Pappe/Kartonagen-Behälter im Vier-Wochen-Turnus 
Gelbe Tonne des Dualen Systems im Zwei-Wochen-Turnus 
 

§ 15 
Sperrmüll  und Entsorgung von Elektro- und  

Elektronik-Altgeräten 
 
Sperrige Abfälle aus Haushaltungen, die ohne Hilfsmittel nicht zerkleinert werden können und die wegen 
ihres Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in die nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehälter einge-
füllt werden können (Sperrmüll), werden auf Anforderung des Anschlussberechtigen und jedes anderen 
Abfallbesitzers im Gebiet der Stadt von der Stadt außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung getrennt 
abgefahren.  
 
Je Anforderung darf Sperrmüll auf einer Fläche von bis zu 4 m² bereitgestellt werden. Zur Abfuhr bereit-
gestelltem Sperrmüll anderer Abfallbesitzer dürfen keine Gegenstände hinzugefügt werden.  
 
Das Verfahren zur Anforderung der Entsorgung und zur Leistung einer gegebenenfalls festgesetzten Ein-
zelfall-Gebühr wird in der zu dieser Satzung zu erlassenden Gebührensatzung sowie im jährlich erschei-
nenden Abfallkalender beschrieben.  
 
Große Elektro- und  Elektronik-Altgeräte sind getrennt vom sonstigen Abfall (insbesondere Sperrmüll) 
gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen. Sie werden im Zwei-Wochen-Turnus auf 
Anforderung entsorgt. Die Abholtermine für große Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden in dem jährli-
chem Abfallkalender bekannt gegeben.  Einzelheiten zum Abholverfahren sind ebenfalls dem gültigen 
Abfallkalender zu entnehmen. 
Kleine Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden beim Integrierten Baubetriebshof in Enste entgegenge-
nommen. 
 

§ 16 
Metallschrott 

 
Reiner Metallschrott aus Haushaltungen kann beim Integrierten Baubetriebshof in Enste abgegeben wer-
den. 
 

§ 17 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche 

Menge der benötigten Abfallbehälter, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen so-
wie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grund-
stück wohnenden Personenzahl unverzüglich schriftlich anzumelden. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 

verpflichtet, die Stadt unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.  



§ 18 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger sind 

verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
  
  

(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, un-
gehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und Be-
nutzungszwang besteht.    

 
(3) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.  
 
(4) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.  
 

§ 19 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, Un-

terbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Ar-
beiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich 
nachgeholt.  

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadenser-

satz.  
 

§ 20 
Gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen  

Abfallentsorgungseinrichtung 
/Anfall der Abfälle 

 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn 

dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein oder mehrere Abfallgefäße 
zur Verfügung gestellt worden sind und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung ange-
schlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren 
wird. 

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfall-

begriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG erstmals erfüllt sind.    
 
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall 

vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen 

oder wegzunehmen. 
 

§ 21 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Meschede und die sonstige 
Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu 
dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt 
Meschede erhoben.  
 

§ 22 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten ent-
sprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks dinglich 



Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass 
neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.  
 

§ 23 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz 
oder Teil eines Grundbesitzes, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er  
 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt zum Einsammeln oder Befördern 
überlässt; 

b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und damit dem 
Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider handelt; 

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter, entgegen § 13 Abs. 4 dieser Satzung mit anderen 
Abfällen füllt; 

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2 , Abs. 4 , Abs. 5 und Abs. 6 die-
ser Satzung befüllt; 

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 
dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt durchsucht 
oder wegnimmt; 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu € 50.000 geahndet werden, soweit nicht 

andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.   
 

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Meschede vom 06. Dezember 2002 einschließlich der dazu erlassenen Än-
derungssatzungen außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet,  

oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Meschede, 04.06.2007  
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
Uli Hess 
 



Anlage 1 
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Meschede 

vom 04.06.2007 
 
Folgende Abfälle sind von einer Einsammlung ausgeschlossen: 
 
1. Geruchsintensive Nahrungs- und Genussmittelabfälle, wie z. B. Würzmittel- und Huminrückstände, 

die nicht aus Haushaltungen stammen. 
 
2. Flüssige Abfälle aus pflanzlichen und tierischen Ölen, Fetten und Wachsen, wie z. B. verdorbene 

Pflanzenöle und Fettabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen. 
 
3. Emulsionen und Schlämme mit pflanzlichen und tierischen Fettprodukten, wie z. B. Fettabscheiderin-

halte und Zentrifugenschlamm aus Molkereien. 
 
4. Tierkadaver 
 
5. Schlachtabfälle außer Abfällen, die nicht weiter zu Fleisch-, Blut- und Knochenmehl verarbeitet wer-

den können, wie z. B. Geflügelfedern, -köpfe, und -beine. 
 
6. Tierische Fäkalien, wie z. B. Schweinegülle. 
 
7. Abfälle aus Gerbereien, wie z. B. Äscherei- und Gerbereischlämme. 
 
8. Abfälle aus Zelluloseherstellung und -verarbeitung, wie z. B. Spuckstoffe bei Papiergewinnung. 
 
9. Metallurgische Schlacken und Krätzen mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Bleikrätze, 

Zinkschlacke, Aluminium- und Magnesiumkrätze, sowie Salzschlacken aus der Altaluminiumschmelze. 
 
10. Mineralische Schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Gichtgas und Naturstein-

schleifschlämme. 
 
11. NE-Metallabfälle und –schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Bleiabfälle, -

staub, Cadmium, Kupfer- und Zinkabfälle. 
 
12. Galvanikschlämme, soweit sie nicht entgiftet und neutralisiert sind oder soweit sie höhere Anteile an 

NE-Metallhydroxiden wie Cadmium, Zink, Kupfer, Thallium, Zinn oder Chrom enthalten. 
 
13. Salze mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen wie z. B. Härtesalze, Brüniersalze und Jarositschläm-

me. 
 
14. Karbidschlämme, Säuren, Laugen und Konzentrate. 
 
15. Abfälle von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, die nicht aus Haushaltungen stam-

men. 
 
16. Mineralöle, Mineralölschlämme, Fette, Wachse sowie Emulsionen und Gemische aus Mineralölpro-

dukten. 
 
17. Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische sowie lösungsmittelhaltige Schlämme. 
 
18. Kunststoffschlämme, Gummischlämme und -emulsionen. 
 
19. Explosivstoffe 
 
20. Detergentien- und Waschmittelabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen. 
 
21. Katalysatoren, soweit sie umweltschädigende Schadstoffkomponenten enthalten. 
 
22. Fäkalien aus Hauskläranlagen. 



 
23. Folgende Abfälle aus Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des medizinischen 

Bereiches 
• Körperteile und Organabfälle aus dem Bereich der Pathologie, Chirurgie, Gynäkologie und Ge-

burtshilfe, Blutbank u. ä., 
• Versuchstiere, soweit deren Beseitigung nicht durch das Tierkörperbeseitigungsgesetz geregelt 

ist, 
• Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstalten, durch die eine Übertragung von Krankheitser-

regern zu besorgen ist. 
 
24. Autowracks; soweit nicht von den kreisangehörigen Gemeinden nach § 5 Abs. 6 LAbfG eingesam-

melt.  
 
25. Altreifen  
 
26. Schlämme aller Art mit einem Wassergehalt von mehr als 65 %, brennende oder glühende Gegens-

tände und heiße Asche. 
 
27. Schnee 
 
28. Wasser und flüssige Abfälle jeder Art.  

 
29. Altholz aus dem Gewerbebereich. 
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